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Österreichweit gibt es 64 jüdi-
sche Friedhöfe in insgesamt 55
Gemeinden, mehr als ein Fünf-
tel der Friedhöfe sind in einem
desaströsen, die restlichen in ei-
nem äußerst bedenklichen Zu-
stand, kaum ein Friedhof ist
nicht sanierungsbedürftig. 
Am 17. November 2010 hat der
Nationalrat das Bundesgesetz
über die Einrichtung des Fonds
zur Instandsetzung der jüdi-
schen Friedhöfe in Österreich

beschlossen. Grundlage für die-
sen Gesetzesbeschluss war das
Washingtoner Abkommen aus
dem Jahr 2001, im Rahmen des-
sen sich Österreich unter ande-
rem verpflichtet hat, für die Sa-
nierung und den Erhalt der jüdi-
schen Friedhöfe in Österreich
Sorge zu tragen.
Hintergrund dieser Verpflich-
tung ist die Tatsache, dass durch
die Verfolgung und Ermordung
der Juden während der 

Herrschaft des Nationalsozialis-
mus die Israelitischen Kultusge-
meinden und deren Mitglieder
zahlenmäßig stark und nachhal-
tig zurückgegangen und diese
mit der Sanierung und Erhal-
tung der Friedhöfe, auf denen
Juden bestattet sind, sowohl
personell als auch finanziell
überfordert sind. Dabei ver-

Etappensieg für Sanierung und Erhalt der jüdischen Friedhöfe

pflichtet der jüdische Glauben
die jüdischen Gemeinden zur
immerwährenden Erhaltung 
ihrer Friedhöfe und aller Grab-
stätten.

Kosten von 40 Millionen 

Der Fonds zur Instandsetzung
der jüdischen Friedhöfe wird
seitens des Bundes 20 Jahre
lang mit jährlich einer Million
Euro dotiert. Voraussetzung für
die Zuwendung von Mitteln aus
dem Fonds für die Instandset-
zung der Friedhöfe ist zum ei-
nen, dass die Kultusgemeinden
die Zuwendungen des Bundes
mittels Drittmittel zu 50 Prozent
kofinanzieren. Zum anderen be-
darf es der schriftlichen Zusage
der jeweiligen Standortgemein-
de, nach der Instandsetzung des
Friedhofs auf mindestens 20
Jahre für die Instandhaltung des
betreffenden Friedhofs Sorge zu
tragen. Damit die Mittel aus
dem Fonds ausgezahlt werden
können, muss daher seitens der
Kultusgemeinden eine Instand-
haltungsvereinbarung vorgelegt
werden, in der sich die Stand -
ortgemeinde verpflichtet, nach
Sanierung und Instandsetzung
des Friedhofs 20 Jahre lang die
Instandhaltung zu übernehmen. 

International viel beachtet

Der Österreichische Gemeinde-
bund und der Österreichische
Städtebund haben mit der Israe-
litischen Kultusgemeinde Wien
(IKG) – in Vertretung für alle
vier Kultusgemeinden in Öster-
reich – einen standardisierten
Vertragstext als Grundlage für
die erforderliche schriftliche Zu-
sage erarbeitet.
Den letztlich ausformulierten
Mustervertragstext gingen zahl-
reiche Verhandlungen zwischen

Nach intensiven Verhandlungen konnte zwischen den kommunalen

Spitzenverbänden und der Israelitischen Kultusgemeinde Ende 2011 

Einigung über eine Mustervereinbarung zur Instandhaltung der

jüdischen Friedhöfe durch die jeweilige Standortgemeinde erzielt wer-

den. Damit ist ein wichtiger Schritt für die Wahrung dieser historisch

wichtigen Kulturgüter gesetzt worden.
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Gemeinden sorgen für Pflege
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Es bedarf der schriftlichen Zusage der jeweiligen Stand -
ortgemeinde, nach der Instandsetzung des Friedhofs auf
mindestens weitere 20 Jahre für die Instandhaltung des
betreffenden Friedhofs Sorge zu tragen – eine Verpflich-
tung, der viele Gemeinden im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten auch so schon nachgekommen sind.

Die Gemeinden ermöglichen durch
die Instandhaltungsmaßnahmen den
Erhalt dieser wichtigen Kulturgüter,
die Denkmal wie auch Mahnmal sind,
auch für zukünftige Generationen.
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den kommunalen Spitzenver-
bänden mit der Israelitischen
Kultusgemeinde voraus, da das
Augenmerk darauf gelegt wur-
de, möglichst viele Einzelheiten
zu berücksichtigen, die auch von
betroffenen Gemeinden gemel-
det worden waren. 
Freilich besteht für die Gemein-
den keine gesetzliche Verpflich-
tung zum Abschluss dieser Ver-
einbarung. Da aber nur mit Ab-
schluss derselben die Mittel für
die Sanierung freigegeben wer-
den können und die Gemeinden
durch die Instandhaltungsmaß-
nahmen den Erhalt dieser wich-
tigen Kulturgüter, die Denkmal
wie auch Mahnmal sind, auch
für zukünftige Generationen er-
möglichen können, tragen sie in
gewisser Hinsicht eine morali-
sche Verantwortung und leisten
einen bedeutenden Beitrag zur
Umsetzung dieses national wie
auch international viel beachte-
ten Projektes.   

Burgenland 16 
Kärnten 1
Niederösterreich 29
Oberösterreich 3
Salzburg 1
Steiermark 6
Tirol 1
Vorarlberg 1
Wien 6

Anzahl der jüdischen
Friedhöfe in Österreich

in der Nordsee oder Ostsee ver-
anlassen.

Flugzeug, Weltall oder 
Diamant? 

Außerhalb Österreichs gibt es
weitere Angebote. Auf einer
Wiese in Bratislava darf Asche
anonym verstreut werden. Auf
einem Budapester Friedhof wird
die „Wasserfontänen-Bestattung“
angeboten. Eine Spezialurne
wird in eine Wasserfontäne ein-
gebracht und die Asche der Na-
tur zurückgegeben. 
In der Slowakei gibt es die Mög-
lichkeit, die Asche aus einem
Flugzeug über einem Waldgebiet
zu verstreuen. In den Schweizer
Walliser Alpen kann die Asche in
einen Bergbach oder auf einem
Felsen verstreut werden. Auch
Erinnerungsdiamanten werden
immer beliebter. Bei diesem Ver-
fahren wird
die Asche
in einen
Diamanten
verwandelt. 
Seit Mitte
der 90er-
Jahre kön-
nen An-
gehörige
zumindest
eine Teil-
menge der
Asche ihrer Verstorbenen ins
Weltall schießen. Selbstverständ-
lich nur, wenn das im Sinne des
Verstorbenen ist und nicht, weil
Verwandte ihn auf den Mond
schießen wollen. Das Vergnügen
hat jedoch seinen Preis. Das Un-
ternehmen Celestis verlangt pro
Gramm Asche stolze 12.500
Dollar. Der 2005 verstorbene
Schauspieler James Doohan,
welt(-raum)bekannt als Raum-
schiff Enterprise-Darsteller
„Scotty“, wurde stilgerecht auf
diese Weise bestattet.

Andere Kulturen, andere
Bestattungssitten

Doch nicht nur der individuelle
Geschmack, sondern auch reli-
giöse Bestattungssitten variieren
teils deutlich von „konventionel-
len“ Bestattungsformen. 
Daher gibt es eigene konfessio-
nelle Friedhöfe oder eigene Ab-
teilungen auf öffentlichen Fried-
höfen. Der Wiener Zentralfried-

hof hat eine buddhistische, evan-
gelische, islamische, jüdische
und orthodoxe Abteilung. Be-
reits bei seiner Gründung im
Jahre 1874 war er Multikulti. 
Im Hinduismus und Buddhismus
ist es üblich, die Verstorbenen
nach einer Abschiedsfeier zu ver-
brennen. Im Hinduismus ist es
auch üblich, Tote öffentlich zu
verbrennen, was in Europa ver-
boten ist. Der jüdische Glaube
schreibt eine Erdbestattung für
die Ewigkeit vor. Diese Bestim-
mung steht in Widerspruch zu
den zeitlich begrenzten Grabnut-
zungsrechten in Österreich. 

Nach Mekka aber mit Sarg

Auch im Islam gibt es genaue Be-
stattungsvorschriften. Die Lei-
chen werden möglichst am To-
destag in einem Leinentuch mit
Richtung nach Mekka und für

die Ewigkeit begraben. All diese
religiösen Riten spießen sich mit
dem geltenden Recht und for-
dern Kompromisse ab. 
Auf islamischen Friedhöfen wird
auf die religiösen Gefühle so gut
es geht Rücksicht genommen
und die Gräber nach Mekka aus-
gerichtet. Wie es die Landesge-
setze vorschreiben, müssen sich
die Betroffenen den Fristen, der
zeitlichen Begrenzung des Grab-
nutzungsrechtes und dem „Sarg-
zwang“ jedoch fügen.
Im Süden Wiens wurde 2008 ein
eigener islamischer Friedhof mit
4300 Gräbern eröffnet. 
Im Vorarlbergischen Altach  wird
ebenfalls ein islamischer Fried-
hof errichtet.
Nach wie vor ist es aber für viele
Konfessionen üblich, Verstorbe-
ne in ihr Heimatland zu fliegen,
um sie dort konfessionsgemäß
bestatten zu lassen. Daher 
herrscht am islamischen Fried-
hof in Wien und in Altach (noch)
freie Platzwahl.

Der jüdische Friedhof in Salzburg
wurde in den Jahren nach dem Krieg
wieder errichtet und anschließend
wieder in Gebrauch übernommen.

Die Asche des 2005 verstorbenen
Schauspielers James Doohan,
welt(raum)bekannt als Raum-
schiff Enterprise-Darsteller 
„Scotty“, wurde stilgerecht per
Rakete ins All befördert – für stol-
ze 12.500 US-Dollar pro Gramm. James „Scotty“ Doohan


